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Ich habe den Eindruck, dass die Schule des TE dieses Thema mal bei "Verschiedenes"
ansprechen sollte. Scheint mir nämlich auch sehr unausgegoren.

Oder eben nicht unter "Verschiedenes", sondern einen eigenen TOP dafür beantragen. In vielen
BL liegt es im Entscheidungsbefügnis der GeKo "Grundsätze für die Verteilung von Aufsichten"
festzulegen.

Wenn das bei euch auch so ist, kann man einen entsprechenden Antrag formulieren, dass
Aufsichten XY Tage vorher bekannt sein müssen, dass man an unterrichtsfreien Tagen nicht zur
Aufsicht herangezogen werden kann oder eben andere Grundsätze. Dann braucht man halt
noch eine Mehrheit im Kollegium, aber wenn der Antrag durchgeht, muss sich die SL daran
halten.
Sofern dies bei euch eben auch in den Aufgabenbereich der GeKo fällt. Ein Blick ins Schulgesetz
oder die Konferenzordnung kann da aufklären.
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